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Text 

Artikel 7 

Zielsetzungen 
 

  Schutz und Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums sollen zur Förderung der technischen 
Innovation sowie zum Transfer und zur Verbreitung von Technologie beitragen, zum gegenseitigen Vorteil für 
Erzeuger und Nutzer technischen Wissens und auf eine für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohl 
zuträgliche Art und Weise und zum Ausgleich zwischen Rechten und Pflichten. 


